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1. Ziele

Der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen, bei denen
Deutsch nicht die Herkunftssprache mindestens eines Eltern-
teils ist, soll verbessert und ihnen ein höchstmöglicher Bil-
dungsabschluss ermöglicht werden. Vorrangige Bedeutung
kommen hierbei dem Erwerb und der Erweiterung der sprach-
lichen Handlungsfähigkeit in der deutschen Sprache zu, die
die Grundlage für eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht
und für eine gleichberechtigte schulische, berufliche und ge-
sellschaftliche Teilhabe bilden. Herkunftssprachlicher Unter-
richt unterstützt den Erwerb und die Erweiterung dieser Kom-
petenzen.

Entsprechend § 2 NSchG, der Gemeinsamen Erklärung der Kul -
tusministerkonferenz und der Organisationen von Menschen
mit Migrationshintergrund zur Bildungs- und Erziehungspart-
nerschaft von Schule und Eltern vom 10.10.2013 und der Em p -
fehlung der Kultusministerkonferenz „Interkulturelle Bildung
und Erziehung in der Schule“ vom 25.10.1996 i. d. F. vom
5.12.2013 sollen die Bildungsmaßnahmen darüber hinaus
dazu beitragen, dass die sprachlich-kulturelle Vielfalt ihrer
Schüler- und Elternschaft als Chance für interkulturelles Ler-
nen bewusst wahrgenommen und in der schulprogrammati-
schen Arbeit berücksichtigt wird. Hierzu gehören auch die
Würdigung und Förderung der sprachlichen Kompetenzen
mehr sprachig aufwachsender Schülerinnen und Schüler sowie
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die Wahrnehmung von Mehrsprachigkeit als gesellschaftliche
Ressource. Weiterhin sollen die Bildungsmaßnahmen dazu
bei tragen, bei allen Schülerinnen und Schülern die Fähigkeit
zum interkulturellen Austausch zu stärken und die Zwei- und
Mehrsprachigkeit zu fördern. 

Die in diesem Erlass genannten Zielsetzungen werden dadurch
erreicht, dass einzelne Maßnahmen miteinander verzahnt und
in Schulentwicklung und Schulprogramm eingebunden, regel-
mäßig in ihren Wirkungen evaluiert und qualitativ weiter ent-
wickelt werden.

2. Einschulung, Aufnahme in die Schule und 
Fest stellung der deutschen Sprachkenntnisse

2.1    Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache, die gemäß Nr.
3.1.2 des Bezugserlasses zu s) ihren gewöhnlichen Aufenthalt
in Niedersachsen haben, sind schulpflichtig und wie alle an-
deren Kinder in die örtlich zuständige Grundschule gemäß 
Nr. 3 des Bezugserlasses zu b) aufzunehmen. 

Gemäß § 64 Abs. 3 NSchG und Bezugserlass zu c) führt die
Grundschule im Zusammenhang mit der Schulanmeldung bei
allen Kindern, die im Folgejahr schulpflichtig werden, ein ein-
heitliches Verfahren zur Feststellung der deutschen Sprach-
kenntnisse durch.

2.2 Bei Schülerinnen und Schülern aus anderen Herkunfts-
ländern, die bei der Einreise in die Bundesrepublik Deutsch-
land bereits schulpflichtig sind, stellt die Schule im Rahmen
eines Aufnahmegesprächs den bisherigen schulischen Werde-
gang und den Stand der Deutschkenntnisse fest und berät sie
sowie ihre Eltern in Hinsicht auf die weitere Schullaufbahn
und den angestrebten Schulabschluss. Sollte es Gründe dafür
geben, den Schulbesuch an einer anderen Schule zu empfeh-
len, benennt die Schulleitung eine wohnortnahe Schule, die
vom Schulprofil her im Hinblick auf die individuellen Bil-
dungsvoraussetzungen und den angestrebten Schulabschluss
angemessen und zur Aufnahme bereit ist.

Die Nichtbeherrschung der deutschen Sprache stellt keinen
Ver weigerungsgrund für die Aufnahme in die Schule dar.
Wenn die Deutschkenntnisse der Schülerinnen und Schüler
für eine Teilnahme am Unterricht der Regelklasse voraussicht-
lich im Wesentlichen ausreichen, nehmen die Schülerinnen
und Schüler an der örtlich zuständigen Schule grundsätzlich
am Unterricht des Schuljahrgangs teil, der ihrem Alter, ihrem
bisherigen Schulbesuch und ihrer bisherigen Schulform ent-
spricht. Bei Bedarf erhalten sie Sprachfördermaßnahmen ge -
mäß Nrn. 3.3, 3.4 oder 3.5. 

Wenn die deutschen Sprachkenntnisse fehlen oder so gering
sind, dass sie für eine Teilnahme am Unterricht der Regelklas-
se nicht ausreichen, sollen die Schülerinnen und Schüler zu -
nächst am Unterricht einer Sprachlernklasse gemäß Nr. 3.2
teilnehmen. Sollte in erreichbarer Nähe keine Sprachlernklas-
se vorhanden sein, sind sie in Regelklassen aufzunehmen und
gemäß Nrn. 3.3 oder 3.4 zu fördern.

Die Regelungen des § 70 Abs. 1 NSchG, nach denen die Nie-
dersächsische Landesschulbehörde für einzelne Schülerinnen
und Schüler auch das Ruhen der Schulpflicht für die Dauer
der Teilnahme an außerschulischen Sprachkursen anordnen
kann, bleiben dabei unberührt.

Wenn trotz der Teilnahme an Sprachfördermaßnahmen auf
Grund des Bildungsstandes der Schülerinnen und Schüler ein
erfolgreicher Besuch der entsprechenden Regelklasse nicht zu

erwarten ist, können sie nach einer angemessenen Beobach-
tungszeit und der Durchführung eines Sprachbeobachtungs-
verfahrens auf Beschluss der Klassenkonferenz vorübergehend
oder bis zum Ablauf des Schuljahres in den nächst niedrigeren
Schuljahrgang aufgenommen werden. 

2.3    Zugewanderte Jugendliche, die das 15. Lebensjahr be-
reits vollendet haben, können ihre Schulpflicht je nach Bil-
dungsvoraussetzung und Bildungsziel in einem allgemein bil-
denden oder berufsbildenden Bildungsgang erfüllen. Sollten
sie keine allgemein bildende Schule besuchen, müssen sie sich
umgehend bei der für ihren Wohnort vom Schulträger be-
stimmten berufsbildenden Schule anmelden.

3. Fördermaßnahmen in den Schulen des Primarbereichs
und des Sekundarbereichs I

Die gleichberechtigte Teilhabe und Förderung von Schülerin-
nen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache sind Be-
standteil des Bildungsauftrages und deshalb in das pädagogi-
sche Konzept und in das Curriculum der Schule aufzunehmen.
Im Sinne der Sprachförderung als Teil durchgängiger Sprach-
bildung ist die Aufgabe der Förderung von sprachlicher Hand-
lungsfähigkeit in Mündlichkeit und Schriftlichkeit mehr als
bisher Aufgabe jeden Unterrichts über den Deutschunterricht
und den additiven Sprachförderunterricht hinaus. Die Ganz-
tagsschule bietet hierzu zusätzliche Möglichkeiten, das Thema
Sprachförderung in die Gestaltung der Ganztagsangebote ein-
zubeziehen.

Für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftsspra-
che, deren Kompetenzen nicht ausreichen, um erfolgreich am
Regelunterricht teilzunehmen, sind gemäß § 54a NSchG be-
sondere additive Fördermaßnahmen zum Erwerb oder zur Ver-
besserung der deutschen Sprachkenntnisse einzurichten. Hier-
bei ist darauf hinzuwirken, dass sich die Sprachförderung ent-
sprechend dem individuellen Bedarf kontinuierlich fortsetzt,
indem sich beispielsweise an den Besuch einer Sprachlern-
klasse das Angebot von Förderkursen oder Förderunterricht
an schließt. Die Bedarfe von neu zuwandernden Kindern und
Jugendlichen ohne oder mit sehr geringen Kenntnissen in
Deutsch als Zweitsprache sind in diesem Zusammenhang be-
sonders zu berücksichtigen. 

Zusätzlich zu der integrativen Sprachförderung als Aufgabe
jedes Unterrichts existieren verschiedene additive Sprachför-
dermaßnahmen wie 

–    Sprachfördermaßnahmen vor der Einschulung

–    Sprachlernklassen

–    Förderkurse „Deutsch als Zweitsprache”

–    Förderunterricht

–    Besondere Sprachförderkonzepte

Für die Durchführung dieser additiven Fördermaßnahmen wer -
den gemäß Nr. 5.5 des Bezugserlasses zu k) zusätzliche Kon-
tingente an Lehrerstunden zur Verfügung gestellt, deren Um-
fang durch die oberste Schulbehörde jährlich festgelegt wird.
Voraussetzung für die Inanspruchnahme von zusätzlichen
Lehrerstunden ist die Erstellung eines Sprachförderkonzeptes,
das insbesondere die Verzahnung von integrativen und additi-
ven Fördermaßnahmen vorsieht. Die zusätzlichen Stunden-
kontingente sind zweckgebunden zu verwenden und in der
Stundentafel der Schule auszuweisen. Über die Verwendung
der ihnen zugewiesenen Stundenkontingente für die Sprach-
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förderung berichten die Schulen der Niedersächsischen Lan-
desschulbehörde jährlich im Februar im Zusammenhang mit
der Erhebung zur Unterrichtsversorgung. Über die Zuweisung
der zusätzlichen Stundenkontingente im darauf folgenden
Schuljahr entscheidet die Niedersächsische Landesschul-
behörde nach Prüfung des Sprachförderberichts.

3.1. Sprachfördermaßnahmen vor der Einschulung

Kinder, bei denen gemäß Nr. 2.1 festgestellt wurde, dass ihre
Deutschkenntnisse für eine erfolgreiche Teilnahme am Unter-
richt des 1. Schuljahrgangs nicht ausreichen, sind gemäß § 64
Abs. 3 NSchG verpflichtet, im Jahr vor der Einschulung an be-
sonderen Sprachfördermaßnahmen teilzunehmen. Näheres
hierzu wird in dem Runderlass zu c) geregelt. Die curricularen
Grundlagen für die Sprachfördermaßnahmen im Jahr vor der
Einschulung sind in dem Bezugserlass zu p) geregelt.

Darüber hinaus gelten die Handlungsempfehlungen für die
„Sprachbildung und Sprachförderung im Elementarbereich
nie dersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder“ sowie die
daran anknüpfende Empfehlung „Sprachförderung als Teil der
Sprachbildung im Jahr vor der Einschulung durch Grundschul-
lehrkräfte“.

3.2. Sprachlernklassen

Der zunächst vorgesehene Besuch einer Sprachlernklasse dient
dem Ziel, neu nach Deutschland zuwandernde Kinder und Ju-
gendliche ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen auf
den erfolgreichen Besuch einer der bisherigen Bildungsbiogra-
phie und dem individuellen Lern- und Leistungsstand entspre-
chenden Regelklasse sprachlich vorzubereiten. Vorrangig ist
hierbei, die sprachlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen,
dass ein möglichst zügiger Besuch der Regelklasse gefördert
wird. Ein systematischer Spracherwerb in Deutsch als Zweit-
sprache ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, zuneh-
mend fach- bzw. bildungssprachliche Handlungsfähigkeit in
Mündlichkeit und Schriftlichkeit zu erwerben. Ziel soll das Er-
reichen der Niveaustufe A 2 des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen sein; die Niveaustufe B 1 ist
an zustreben.

Der Spracherwerb wird dadurch unterstützt, dass die Schüle-
rin bzw. der Schüler nach einer bis zu dreimonatigen Einge-
wöhnungs- und Beobachtungsphase in der Sprachlernklasse
einer Regelklasse zugeordnet wird und dort mit kontinuierlich
zunehmenden Anteilen am Regelunterricht und zudem an Ar-
beitsgemeinschaften und an Ganztagsangeboten teilnimmt.
Hierbei sind die Vorkenntnisse und Interessen der Schülerin
bzw. des Schülers besonders zu berücksichtigen. 

In begründeten Einzelfällen, z. B. bei Schülerinnen und Schü -
lern mit hohem Alphabetisierungsbedarf oder mit geringer
oder keiner schulischen Grundbildung, kann die Eingewöh-
nungs- und Beobachtungszeit auf bis zu sechs Monate ver-
längert werden.

Sprachlernklassen können grundsätzlich an allen Schulformen
des allgemein bildenden Bereichs außer an Förderschulen ein-
gerichtet werden.

3.2.1 Wenn eine Schule von mindestens zehn Schülerinnen
und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache besucht wird,
die wegen eines hohen Unterstützungsbedarfs in der deut-
schen Sprache dem Unterricht in der Regelklasse noch nicht
folgen können, soll eine Sprachlernklasse eingerichtet werden,

die auch mehrere Jahrgangsstufen umfassen kann. Sie ist von
einer Lehrkraft zu führen, die über eine Qualifikation in
Deutsch als Zweitsprache verfügt oder diese im Rahmen einer
entsprechenden Fortbildungsmaßnahme zeitnah erwirbt. 

Die Schülerhöchstzahl für Sprachlernklassen beträgt 16 ge -
mäß Bezugserlass zu k). Sowohl bei der Einrichtung einer
Sprachlernklasse als auch bei der Ermittlung der Schüler-
höchstzahl sind die Schülerinnen und Schüler, die in ihrer
Herkunftssprache nicht alphabetisiert sind und / oder über
eine geringe oder keine schulische Grundbildung in ihrem
Herkunftsland verfügen, doppelt zu zählen. Dasselbe gilt für
Schülerinnen und Schüler mit Alphabetisierungsbedarf in
deut scher Sprache im Sekundarbereich I.

Bei Bedarf kann die Niedersächsische Landesschulbehörde im
Einvernehmen mit dem Schulträger auch Sprachlernklassen
an zentralen Standorten einer Region einrichten, in denen
Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereichs I aus mehre-
ren Schulen unterschiedlicher Schulformen zusammen unter-
richtet werden. In besonderen Fällen können sich auch Grund -
schulen zusammenschließen, um zentrale Sprachlernklassen
zu bilden, wobei die schrittweise Integration in die jeweiligen
Regelklassen gewährleistet sein muss. Bei entsprechender Be-
darfslage können zentrale Sprachlernklassen eingerichtet wer -
den, in die ausschließlich Schülerinnen und Schüler aufge-
nommen werden, die in ihrer Herkunftssprache nicht alphabe-
tisiert sind und / oder über eine geringe oder keine schulische
Grundbildung in ihrem Herkunftsland verfügen.

Der Unterricht in der Sprachlernklasse der Schuljahrgänge 1
bis 4 umfasst 23 Wochenstunden. Für die Schuljahrgänge 5
bis 10 umfasst der Unterricht 30 Wochenstunden. Ein Teil der
zur Verfügung stehenden Unterrichtsstunden kann je nach Be -
darf (z. B. Alphabetisierung, geringe schulische Grundbildung)
auch für die Bildung von Lerngruppen, eine zeitweise Doppel-
besetzung oder für pädagogische Aufgaben im Rahmen des
Übergangsmanagements verwendet werden. 

Nach dem Zusammenschluss von Haupt- und Realschule zu
der Schulform einer Oberschule gelten die zuvor gebildeten
Sprachlernklassen als Oberschulklassen.

3.2.2 Der Unterricht in der Sprachlernklasse dient vorrangig
dem Erwerb und der Erweiterung der deutschen Sprachkennt-
nisse und bereitet auf den Übergang in die Regelklasse vor.
Innerhalb der Eingewöhnungs- und Beobachtungsphase wer-
den die individuellen Bildungsvoraussetzungen und das vor-
läufige Bildungsziel ermittelt und die Zuordnung zu einer Re-
gelklasse an einer passenden Schule vorgenommen. Dies ist
nicht zwingend dieselbe Schule, an der die Sprachlernklasse
besucht wird.

Der Unterricht in der Sprachlernklasse konzentriert sich auf
den Sprachenunterricht, wobei die sprachliche Handlungsfä -
higkeit in allen Fächern Gegenstand sein soll. Bei der Vermitt-
lung fachlicher Inhalte orientiert er sich an den curricularen
Vorgaben für die Fächer in der jeweiligen künftigen Schul-
form. Im Hinblick auf die zu erreichende Integration sollen die
Schülerinnen und Schüler einer Sprachlernklasse schon von
An fang an mit zunehmenden Anteilen in ausgewählten Fächern
(z. B. in musisch-kulturellen, in praxisbezogenen Fächern und
im Sport) am Unterricht ihrer künftigen Regelklasse teilneh-
men. 

Damit den Schülerinnen und Schülern der Übergang in die
Regelklasse gelingen kann, ist ein Übergangsmanagement er-
forderlich, das sprachliche und pädagogische Belange inklusi-
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ve der Beratung der Erziehungsberechtigten einschließt und
daher eine enge Zusammenarbeit der abgebenden und der
aufnehmenden Klassenlehrkräfte auch in Hinblick auf den
Unterricht in der Regelklasse und die Planung der Fortsetzung
der Sprachförderung voraussetzt.

Die Entscheidung über den Übergang in die Regelklasse, die
der Leistungsfähigkeit und dem Bildungsstand der Schülerin
bzw. des Schülers entspricht, trifft die Klassenkonferenz der
Sprachlernklasse. Eine aussagekräftige Dokumentation der in-
dividuellen Lern- und Leistungsentwicklung in Deutsch als
Zweitsprache und in Bezug auf die sprachliche Handlungs-
fähigkeit in allen Fächern wird der aufnehmenden Schule zu-
geleitet.

3.2.3 Der Besuch einer Sprachlernklasse dauert in der Regel
ein Jahr, kann aber entsprechend dem Stand der Deutsch-
kenntnisse und dem Bildungsstand der Schülerin bzw. des
Schülers jederzeit verkürzt werden, um den Übergang in die
Regelklasse je nach Voraussetzung individuell flexibel zu ge-
stalten. 

In begründeten Einzelfällen kann die Besuchsdauer auf bis zu
zwei Jahre ausgedehnt werden. Dies gilt insbesondere für die
Schülerinnen und Schüler mit hohem Alphabetisierungsbedarf
und / oder keiner oder geringer schulischer Grundbildung.

3.2.4 Schülerinnen und Schüler, die eine Sprachlernklasse
be sucht haben, sollten bei Bedarf anschließend an einem För-
derkurs gemäß Nr. 3.3 oder am Förderunterricht gemäß Nr. 3.4
teilnehmen.

Dasselbe gilt für den Fall der Aufnahme von Schülerinnen und
Schülern nach Ende des von der Niedersächsischen Landes-
schulbehörde gem. § 70 Abs. 1 NSchG angeordneten Ruhens
der Schulpflicht. 

3.3. Förderkurse „Deutsch als Zweitsprache“

3.3.1 Ein Förderkurs „Deutsch als Zweitsprache“ kann für min -
destens vier Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Her-
kunftssprache eingerichtet werden, die eine Regelklasse besu-
chen und einen erheblichen Förderbedarf in Deutsch als
Zweitsprache haben.

Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund
nicht ausreichender schulischer Vorbildung im Regelunterricht
noch nicht erfolgreich mitarbeiten können.

3.3.2 Der Förderkurs umfasst vier bis sechs Wochenstunden
im Primarbereich und fünf bis acht Wochenstunden im Se-
kundarbereich I und kann auch jahrgangsübergreifend durch-
geführt werden. Die wöchentliche Höchststundenzahl der
Schülerinnen und Schüler darf dabei um zwei Stunden über-
schritten werden. Die übrigen Stunden sollen zeitlich parallel
zum Unterricht in der Regelklasse erteilt werden. In Grund-
schulen können die Förderkurse auch parallel zu den unter-
richtsergänzenden Angeboten, an Ganztagsschulen auch im
Rahmen von Nachmittagsangeboten stattfinden. 

3.3.3 Der Besuch eines Förderkurses dauert in der Regel bis zu
einem Jahr. Anschließend können die Schülerinnen und Schü -
ler bei Bedarf am Förderunterricht gemäß Nr. 3.4 teilnehmen.

3.4 Förderunterricht

3.4.1 Für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Her-
kunftssprache, die eine Regelklasse besuchen, ist bei Bedarf

zusätzlicher Förderunterricht einzurichten. Für Schülerinnen
und Schüler ohne Deutschkenntnisse, die neu nach Deutsch-
land zugewandert sind und nicht an einer Maßnahme gemäß
Nrn. 3.2 oder 3.3 teilnehmen, umfasst der Förderunterricht
mindestens fünf Wochenstunden.

Förderunterricht wird in folgenden Bereichen angeboten:

–    Deutsch als Zweitsprache

–    Fremdsprachen.

Der Förderunterricht kann in enger Verzahnung mit den fach-
lichen Anforderungen in der Regelklasse oder unabhängig
vom Fachunterricht gestaltet werden, um die Möglichkeit zu
geben, gravierende Schwierigkeiten systematisch und sprach-
didaktisch zu behandeln (z. B. Syntax, Schrifterwerb). Vorhan-
dene Lücken in anderen Fächern sollen im Rahmen der für das
jeweilige Fach vorgesehenen Fördermaßnahmen beseitigt
wer den. Die Sprachförderung in den Abschlussklassen ist ge-
zielt dazu zu nutzen, um auf die sprachlichen Anforderungen
des jeweiligen Schulabschlusses vorzubereiten.

3.4.2 Nach Möglichkeit sind Fördergruppen zu bilden, wobei
den unterschiedlichen Förderbedarfen Einzelner Rechnung zu
tragen ist. Der Umfang des Förderunterrichts beträgt je nach
dem vorhandenen Förderbedarf zwei bis fünf Wochenstunden.
Dabei darf die wöchentliche Höchststundenzahl der Schüle-
rinnen und Schüler um zwei Stunden überschritten werden.
Die übrigen Stunden können parallel zu unterrichtsergänzen-
den Angeboten und an Ganztagsschulen im Rahmen des Ganz -
tagsangebotes stattfinden. Eine Verkürzung oder ein Versäu-
men des Regelunterrichts darf nicht erfolgen.

3.5. Besondere Sprachförderkonzepte 

Allgemein bildende Schulen mit einem hohen Anteil von
Schü lerinnen und Schülern mit besonderen Lernerschwernis-
sen können besondere Sprachförderkonzepte erstellen und ge -
mäß Bezugserlass zu k) hierfür zusätzliche Lehrerstunden er-
halten.

Dies gilt für Schulen

1.   mit einem hohen Anteil von neu zugewanderten Schüle-
rinnen und Schülern ohne oder mit geringer schulischer
Grundbildung oder

2.   mit einem hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern
mit Sprachförderbedarf in Deutsch als Zweitsprache bzw.
mit unzureichender schriftsprachlicher Handlungsfähigkeit
oder

3.   mit einem hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern,
die aus bildungsbenachteiligten Familien kommen.

Die besonderen Sprachförderkonzepte, die von der Nieder-
sächsischen Landesschulbehörde zu genehmigen sind, sollen
hierbei nicht nur vorhandene Sprachfördermaßnahmen nach
Nrn. 3.2 bis 3.4 ergänzen, sondern zugleich integrationsför-
dernde, mehrsprachige und interkulturelle Angebote umfas-
sen. Darüber hinaus sind sie geeignet, Maßnahmen zur Inten-
sivierung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaften mit
Eltern und Erziehungsberechtigten einzubeziehen.

Die Schulleitung entscheidet vor diesem Hintergrund in eige-
ner Verantwortung, wie die für das besondere Sprachförder-
konzept zugewiesenen Stunden verwendet werden, und weist
diese grundsätzlich in der Stundentafel der Schule aus.
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4.2  Gymnasiale Oberstufe und Berufliches Gymnasium

4.2.1 Für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunfts -
sprache, die die Voraussetzungen zur Aufnahme in die gym -
nasiale Oberstufe oder in das Berufliche Gymnasium gemäß
den Bestimmungen der Bezugsverordnung zu l) bzw. zu e) in
der jeweils gültigen Fassung erfüllen, soll – soweit erforder-
lich – Förderunterricht im Umfang von ein bis zwei Stunden
eingerichtet werden. Die besondere Förderung soll sich auf die
Vertiefung der Kompetenzen in der deutschen Sprache, insbe-
sondere im Hinblick auf die fachlichen Anforderungen des
Unterrichts in der gymnasialen Oberstufe oder im Beruflichen
Gymnasium, beziehen.

4.2.2 Nach Möglichkeit sollten Fördergruppen gebildet wer-
den, die auch jahrgangsübergreifend angeboten werden kön-
nen. In einer Fördergruppe können im Einvernehmen mit dem
Schulträger auch Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen
Schulen zusammengefasst werden. Durch den Förderunter-
richt darf die Höchststundenzahl der Schülerinnen und Schüler
bis zu zwei Stunden überschritten werden.

5. Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer
Unterstützung

Die Bestimmungen zur Feststellung eines Bedarfs an sonder-
pädagogischer Unterstützung sind in der Bezugsverordnung
zu n) und in dem Bezugserlass zu o) enthalten. Bei Schülerin-
nen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache ist insbe-
sondere Folgendes zu beachten:

5.1 Die Feststellung, ob bei Schülerinnen und Schülern ein
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung vorliegt, ist bei
eingeschränkter sprachlicher Verständigung mit besonderen
Schwierigkeiten verbunden. Nicht ausreichende Kenntnisse in
der deutschen Sprache und ihre Folgen sind kein Kriterium für
die Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unter-
stützung.

Um Fehlentscheidungen vorzubeugen, soll die Schülerin oder
der Schüler in der Regel vor der Feststellung eines sonderpä -
dagogischen Unterstützungsbedarfs zunächst an Fördermaß-
nahmen nach Nr. 3 teilnehmen und während einer angemes-
senen Zeit im Unterricht beobachtet werden. Sollten sich in
dieser Zeit die Hinweise auf das Vorliegen eines sonder-
pädagogischen Unterstützungsbedarfs verstärken, so sind die
in den Regelungen zu n) und o) beschriebenen Maßnahmen
einzuleiten.

5.2    Bei dem Verfahren auf Feststellung eines Bedarfs an
son derpädagogischer Unterstützung gemäß Bezugsverord-
nung zu n) ist bei Bedarf eine herkunftssprachliche Lehrkraft
oder – ggf. unter Einbeziehung der Fachberatung für Interkul-
turelle Bildung bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde –
eine andere geeignete Person zur sprachkundigen Vermittlung
hinzuzuziehen. Bei der Erstellung des Fördergutachtens durch
die zuständige Schule sowie bei der Empfehlung der Förder-
kommission sind bei Schülerinnen und Schülern nichtdeut-
scher Herkunftssprache auch Aussagen zu folgenden Berei-
chen aufzunehmen:

–    Sprachstandsanalyse und Teilnahme an besonderen För-
dermaßnahmen in Deutsch als Zweitsprache,

–    Kenntnisse der Herkunftssprache und ggf. Stand der im
Herkunftsland erworbenen Bildungsvoraussetzungen,

–    ggf. spezifische Aussagen zur Lernentwicklung, die mit
dem Elternhaus oder / und der Migrationsgeschichte der
Schülerin oder des Schülers zusammenhängen.

4. Fördermaßnahmen in den Schulen 
des Sekundarbereichs II

4.1   Berufsbildende Schulen

4.1.1   Jugendliche nichtdeutscher Herkunftssprache, die über
ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfügen, sollen un-
ter Berücksichtigung des angestrebten Ausbildungsziels und
der im Herkunftsland evtl. schon begonnenen Berufsausbil-
dung in die berufsbildenden Schulen aufgenommen werden.
Sofern sie einen Ausbildungsvertrag haben, sind sie in beste-
hende Fachklassen aufzunehmen. Schulpflichtige Jugendliche
nichtdeutscher Herkunftssprache, die keinen Ausbildungsver-
trag haben, nehmen am Unterricht der beruflichen Vollzeit-
schulen teil.

4.1.2   Zugewanderte schulpflichtige Jugendliche ohne Aus-
bildungsvertrag nehmen am Unterricht der Sprachförderklasse
(BVJ-A) nach Nr. 4.2.3 des Bezugserlasses zu e) teil, wenn sie
wegen fehlender Deutschkenntnisse auch bei entsprechender
Förderung (s. Nr. 4.1.3) dem Unterricht einer anderen berufli-
chen Vollzeitschule nicht folgen können.

In der Sprachförderklasse sollte die Klassenbildung nach Mög-
lichkeit unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lern-
voraussetzungen, des bisherigen Bildungsstandes und des Bil-
dungsziels der Schülerinnen und Schüler erfolgen.

4.1.3   Für Jugendliche nichtdeutscher Herkunftssprache mit
Aus bildungsvertrag, die eine besondere Förderung in der
deut schen Sprache benötigen, und für Jugendliche nichtdeut-
scher Herkunftssprache ohne Ausbildungsvertrag, die nicht
die Sprachförderklasse (BVJ-A) besuchen, ist Förderunterricht
einzurichten. Der Unterricht dient der Verbesserung der deut-
schen Sprachkenntnisse und bezieht Mehrsprachigkeit als
wert volle Ressource ein. Ein systematischer Spracherwerb in
Deutsch als Zweitsprache ermöglicht den Schülerinnen und
Schülern, zunehmend fach- bzw. bildungssprachliche Hand-
lungsfähigkeit in Mündlichkeit und Schriftlichkeit zu erwer-
ben. Ziel soll das Erreichen der Niveaustufe A 2 des Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen sein; die
Niveaustufe B 1 ist anzustreben. Der Unterricht ist nach Mög-
lichkeit berufsbereichsbezogen zu erteilen und hat sich ggf.
an den Ausbildungsinhalten zu orientieren.

Für die Erteilung des Förderunterrichts können nach Nr. 2.10
des Ersten Abschnitts des Bezugserlasses zu e) in der jeweils
geltenden Fassung zwei Stunden wöchentlich eingesetzt wer-
den. Nach Möglichkeit sind Fördergruppen zu bilden, die auch
schulform-, bildungsgang- und klassenübergreifend zusam-
mengesetzt sein können.

4.1.4 Kann wegen zu geringer Schülerzahl (weniger als 10)
we der eine Sprachförderklasse noch ein Sprachkurs an einem
Standort einer berufsbildenden Schule eingerichtet werden,
so entscheidet die Niedersächsische Landesschulbehörde, 
welche Schule die oder der Jugendliche ohne hinreichende
Deutschkenntnisse zur Erfüllung der Schulpflicht und zur Er-
langung der notwendigen Deutschkenntnisse zunächst zu be-
suchen hat.

4.1.5 Im Anschluss an einen im Rahmen des Ruhens der
Schulpflicht gem. § 70 Abs. 1 NSchG besuchten Sprachkurs
müssen schulpflichtige Jugendliche entsprechend ihrem Leis -
tungsstand und ihren Bildungsvoraussetzungen eine berufs-
bildende Schule mit Vollzeitunterricht besuchen, sofern sie
nicht unmittelbar in eine allgemein bildende Schule oder in
eine duale Berufsausbildung eintreten.
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6. Individuelle Lernentwicklung und
Leistungsbewertung

6.1 Die individuelle Lernentwicklung ist gemäß den gelten-
den Grundsatzerlassen für die Schulformen fortlaufend zu be-
gleiten, zu beobachten und schriftlich zu dokumentieren. Den
individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und
Schü ler ist auch bei der Sprachförderung Rechnung zu tragen.
Die Zwei- oder Mehrsprachigkeit der Schülerinnen und
Schüler soll dabei berücksichtigt werden und Anerkennung
erfahren. 

6.2    Bei der Bewertung der Leistungen und der Benotung ist
auf sprachlich bedingte Erschwernisse des Lernens Rücksicht
zu nehmen und der individuelle Lernfortschritt zu beachten.
Bei der Aufgabenstellung und Aufgabenformulierung sollen
die jeweiligen sprachlichen Voraussetzungen der Schülerinnen
und Schüler berücksichtigt werden.

6.3    In den ersten beiden Jahren des Besuchs einer Schule in
Deutschland können die Noten in den Fächern, in denen die
Beherrschung der deutschen Sprache Voraussetzung für eine
erfolgreiche Mitarbeit ist, durch Bemerkungen über den Leis -
tungsstand und den Lernfortschritt ersetzt oder ergänzt wer-
den.

In diesen Fällen ist eine unterrichtsbegleitende Sprachbeob-
achtungsanalyse durchzuführen und in die Dokumentation
der individuellen Lernentwicklung aufzunehmen.

6.4 In den Fällen, in denen wegen der kurzen Verweildauer
in Deutschland die Sprachkompetenzen der Schülerin oder des
Schülers einerseits nicht ausreichen, um eine Abschlussprü-
fung nach Klasse 10 abzulegen, andererseits aber eine deut-
lich positive Lern- und Leistungsprognose vorliegt, kann die
Schulleitung auf Vorschlag der Klassenkonferenz eine probe-
weise Aufnahme in die weiterführende Schule in Absprache
mit der aufnehmenden Schule veranlassen. Dies gilt nicht im
Falle der unmittelbaren Aufnahme in die Qualifikationsphase
der gymnasialen Oberstufe.

6.5    Für Schülerinnen und Schüler, die auf Grund noch nicht
ausreichender Kompetenzen in der deutschen und / oder in ei-
ner neu erlernten Fremdsprache keinen oder einen erschwer-
ten Zugang zu bestimmten Aufgabenstellungen haben und so
nicht ihr tatsächliches Leistungsvermögen abrufen bzw. nach-
weisen können, können die äußeren Bedingungen für mündli-
che oder schriftliche Leistungsfeststellungen u. a. wie folgt
verändert werden:

–    zusätzliche Bearbeitungszeit 

–    Verwendung spezieller Arbeitsmittel (z. B. Wörterbuch,
auch in elektronischer Form)

–    personelle Unterstützung

–    alternative Präsentation von Aufgaben und Ergebnissen

–    alternative Leistungsnachweise (z. B. mündlicher statt
schriftlicher Leistungsnachweis oder umgekehrt)

–    Bereitstellung von Verständnishilfen und zusätzlichen 
Erläuterungen

–    Exaktheitstoleranz

–    individuelle Leistungsfeststellung in Einzelsituationen

Eine Senkung der Leistungsanforderungen ist hingegen nicht
zulässig.

7. Besondere Fremdsprachenregelung für neu 
zugewanderte Schülerinnen und Schüler 

7.1 Allgemeine Regelungen
Die Bestimmungen für den Fremdsprachenunterricht gelten
grundsätzlich gemäß den für die jeweilige Schulform gelten-
den Grundsatzerlassen auch für Schülerinnen und Schüler
nichtdeutscher Herkunftssprache. Für neu zugewanderte Schü -
lerinnen und Schüler, die unmittelbar in eine Schule des Se-
kundarbereichs I oder II aufgenommen werden, gelten folgen-
de besondere Regelungen: 

7.1.1   Die Schule hat zunächst zu prüfen, ob die Schülerinnen
und Schüler am Unterricht in den von der Schule angebote-
nen Pflichtfremdsprachen teilnehmen oder ob die Pflicht-
fremdsprachen nachgelernt werden können. Bei Bedarf ist
Förderunterricht in der Pflichtfremdsprache gemäß Nr. 3.4
ein zurichten. 

7.1.2   Wenn ein Nachlernen der Pflichtfremdsprachen nicht
mög lich ist oder aussichtslos erscheint bzw. in besonderen
Einzelfällen, können nach eingehender Beratung durch die
Schule die Leistungen in der Herkunftssprache anstelle der
Leistungen in einer der Pflichtfremdsprachen treten und
durch eine Sprachfeststellungsprüfung nachgewiesen werden.
Anstelle der Sprachfeststellungsprüfung in der Pflichtfremd-
sprache kann diese auch in der Wahlpflichtfremdsprache ab-
gelegt werden. Die Verpflichtung zum Erlernen einer zweiten
Pflichtfremdsprache wird dadurch nicht berührt. 

Auf die besondere Bedeutung des Englischen für den weiteren
schulischen und beruflichen Werdegang ist in der Beratung
ausdrücklich hinzuweisen. Aus diesem Grunde wird die Teil-
nahme am Englischunterricht auch dann empfohlen, wenn
Leistungen in Englisch durch Leistungen in der Herkunftsspra-
che ersetzt wurden. Diese Teilnahme wird nicht benotet, aber
mit „teilgenommen“ im Zeugnis vermerkt. 

7.1.3   Sprachfeststellungsprüfungen sind von geeigneten Prü -
ferinnen oder Prüfern durchzuführen. Bei der Festsetzung der
Anforderungen und der Note muss eine Lehrkraft, die die
Lehrbefähigung für eine moderne Fremdsprache in der jewei-
ligen Schulform besitzt, verantwortlich mitwirken.

7.2 Besondere Fremdsprachenregelungen für
Bildungsgänge im Sekundarbereich I

7.2.1   Der schriftliche und mündliche Teil der Sprachfeststel-
lungsprüfung orientieren sich hinsichtlich des Anforderungs-
niveaus, des Umfangs und der Dauer an den Vorgaben für den
Sekundarabschluss I, die in den Kerncurricula der Pflicht-
fremdsprachen / Wahlpflichtfremdsprachen des jeweiligen Bil-
dungsganges vorgegeben sind.

7.2.2   Die in der Sprachfeststellungsprüfung erreichte Zensur
wird in den Mittelteil der Zeugnisse bis zum Ende des Bil-
dungsganges übernommen. Unter „Bemerkungen“ wird auf
die Sprachfeststellungsprüfung und das erreichte sprachliche
Kompetenzniveau hingewiesen. Die Zensur ist versetzungs-
und abschlussrelevant. Sie wird bei der Berechnung des No-
tendurchschnitts einbezogen.

7.3 Besondere Fremdsprachenregelungen für die gym-
nasiale Oberstufe allgemein bildender Gymnasien
und Gesamtschulen

7.3.1   Die Bestimmungen für den Fremdsprachenunterricht
ge mäß VO-GO gelten grundsätzlich auch für Schülerinnen
und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache.
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7.3.2   Eine Anerkennung von Leistungen in der Herkunfts-
sprache anstelle einer Pflichtfremdsprache kann nur in der
Ein führungsphase erfolgen. In der Qualifizierungsphase sind
Sprachfeststellungsprüfungen nicht zulässig.

7.3.3   Wurde eine Sprachfeststellungsprüfung auf dem Min-
destanforderungsniveau B1+ erfolgreich abgelegt, so ist für
eine Pflichtfremdsprache die Teilnahmeverpflichtung erfüllt.

7.3.4   Kann keine Pflichtfremdsprache weitergeführt werden,
so ist eine weitere Fremdsprache neu zu beginnen.

7.3.5   Wer nach dem Besuch einer ausländischen Schule in
die gymnasiale Oberstufe aufgenommen wird, kann nach § 4
Abs. 5 VO-GO seine Belegungspflicht in Fremdsprachen in ei-
ner abweichenden Weise erfüllen, wenn dies aufgrund des
bisherigen Schulbesuchs erforderlich ist. In Zweifelsfällen ist
die Entscheidung der Niedersächsischen Landesschulbehörde
einzuholen.

7.4 Besondere Fremdsprachenregelungen für die
Bildungsgänge der berufsbildenden Schulen

7.4.1   In Bildungsgängen, in denen keine oder Abschlüsse
nach § 25 und § 26 BbS-VO vorausgesetzt werden, sollen
Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache an
Grundlagenkursen (Beginnerkurse) in Englisch bzw. dem Eng-
lischunterricht im Rahmen eines Förderkonzepts teilnehmen.
Daher entfällt in diesen Bildungsgängen die Möglichkeit der
Sprachfeststellungsprüfung. 

Mit Zustimmung der Niedersächsischen Landesschulbehörde
können in Einzelfällen auf Antrag Schülerinnen und Schüler
nichtdeutscher Herkunftssprache zu einer Sprachfeststellungs-
prüfung zugelassen werden, wenn sie im Anschluss weiter-
führende Bildungsabschlüsse anstreben.

7.4.2   Sollen Abschlüsse nach §§ 27 bis 31 BbS-VO erteilt
werden, können Leistungen in einer Pflichtfremdsprache ge -
mäß Nr. 7.1.2 durch Leistungen in der Herkunftssprache
(Sprachfeststellungsprüfung) ersetzt werden, wenn

–    in der Sekundarstufe I oder II eine Sprachfeststellungsprü-
fung erfolgreich abgelegt wurde oder

–    die Schülerinnen und Schüler in einen Bildungsgang einer
berufsbildenden Schule gemäß Nr. 2.3 aufgenommen wur-
den.

7.4.3   In den folgenden Bildungsgängen können Leistungen
im Fach Englisch nicht durch Leistungen in der Herkunfts-
sprache ersetzt werden:

–    alle Bildungsgänge der Fachschule Seefahrt,

–    Bildungsgang „Kaufmännische Assistentin / Kaufmännischer
Assistent Schwerpunkt Fremdsprachen und Korrespon-
denz“ der berufsqualifizierenden Berufsfachschulen und

–    alle Bildungsgänge der Fachschule Hotel- und Gaststät-
tengewerbe.

7.4.4   Die Sprachfeststellungsprüfungen orientieren sich hin-
sichtlich des Anspruchsniveaus, des Umfangs und der Dauer
an den Vorgaben für den jeweiligen Schulabschluss, die in den
Erziehungsmitteln der Pflichtfremdsprachen des jeweiligen
Bildungsganges vorgegeben sind. 

7.4.5   Die in der Sprachfeststellungsprüfung erreichte Zensur
wird in dem berufsübergreifenden Lernbereich ausgewiesen.
Unter Bemerkungen wird auf die durchgeführte Sprachfest-

stellungsprüfung und das erreichte Kompetenzniveau hinge-
wiesen. Die Zensur ist versetzungs- und abschlussrelevant.

7.4.6   In allgemein bildenden Schulen erfolgreich abgelegte
Sprachfeststellungsprüfungen auf dem angestrebten Ab-
schlussniveau werden anerkannt. Die Zensur wird übernom-
men.

7.5 Berufliche Gymnasien

7.5.1   Leistungen in einer Pflichtfremdsprache können durch
Leistungen in der Herkunftssprache (Sprachfeststellungsprü-
fung) ersetzt werden, wenn Schülerinnen und Schüler

–    in der Sekundarstufe I oder II eine Sprachfeststellungsprü-
fung erfolgreich abgelegt haben oder

–    in das berufliche Gymnasium gemäß Nr. 2.3 aufgenommen
wurden.

7.5.2   Der schriftliche und mündliche Teil der Sprachfeststel-
lungsprüfung orientiert sich hinsichtlich des Anforderungsni-
veaus, des Umfangs und der Dauer an den Vorgaben, die in
den Erziehungsmitteln der Pflichtfremdsprachen in berufli-
chen Gymnasien und den Einheitlichen Prüfungsanforderun-
gen der Kultusministerkonferenz vorgegeben sind.

7.5.3   Eine Anerkennung von Leistungen in der Herkunfts-
sprache anstelle einer Pflichtfremdsprache kann nur in der
Einführungsphase erfolgen. In der Qualifizierungsphase sind
Sprachfeststellungsprüfungen nicht zulässig.

7.5.4   Wurde in der Sekundarstufe I oder II eine Sprachfest-
stellungsprüfung auf dem Mindestanforderungsniveau B1 er-
folgreich abgelegt, so besteht keine Pflicht zur Teilnahme am
Unterricht in einer der Pflichtfremdsprachen. 

Es besteht in diesem Fall keine Verpflichtung zur Teilnahme
an einer neu beginnenden Fremdsprache.

7.5.5   Kann keine Pflichtfremdsprache weitergeführt werden,
so ist eine weitere Fremdsprache neu zu beginnen.

7.5.6   Wer nach dem Besuch einer ausländischen Schule in
ein berufliches Gymnasium aufgenommen wird, kann seine
Be legungspflicht in Fremdsprachen in einer abweichenden
Weise erfüllen, wenn dies aufgrund des bisherigen Schulbe-
suchs erforderlich ist. In Zweifelsfällen ist die Entscheidung
der Niedersächsischen Landesschulbehörde einzuholen.

8. Herkunftssprachliche und mehrsprachige
Unterrichtsangebote

8.1 Allgemeine Regelungen

Die vorrangige Aufgabe des herkunftssprachlichen Unterrichts
liegt einerseits darin, die Zwei- oder Mehrsprachigkeit als be-
sondere Qualifikation zu erhalten und auszubauen. Anderer-
seits werden den Schülerinnen und Schülern Hilfen zur Inte-
gration in die hiesige Gesellschaft gegeben und ihre sprach -
liche und interkulturelle Kommunikations- und Hand lungs-
fähigkeit gestärkt. Die Schule informiert die Eltern der Schü-
lerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte bei der
Aufnahme über die Möglichkeit, herkunftssprachlichen Unter-
richt einzurichten.

Der herkunftssprachliche Unterricht ist dabei so weit wie
möglich organisatorisch und inhaltlich in das schulische Ge-
samtkonzept einzubinden. Er kann mit dem Regelunterricht
verzahnt werden, z. B. durch sprachenübergreifenden bzw.
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sprachvergleichenden Unterricht, und damit einen wichtigen
Beitrag leisten, die Mehrsprachigkeit aller Schülerinnen und
Schüler zu fördern.

8.1.1   Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunfts-
sprache ist nach Möglichkeit, sofern ein entsprechender Be-
darf nachgewiesen wird, schwerpunktmäßig in den Schuljahr-
gängen 1 bis 4 Unterricht in den Herkunftssprachen anzubie-
ten.

Auf Antrag der Erziehungsberechtigten oder auf Initiative der
Schule kann die Niedersächsische Landesschulbehörde die
Einrichtung von herkunftssprachlichem Unterricht genehmi-
gen, wenn hierfür die finanziellen, personellen und organisa-
torischen Voraussetzungen erfüllt sind.

8.1.2   Die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht ist
freiwillig und setzt die Anmeldung durch die Erziehungsbe-
rechtigten voraus. Nach der Anmeldung ist die Teilnahme ver-
pflichtend und gilt für die Dauer des Besuchs der jeweiligen
Schule. Eine Abmeldung, die durch die Erziehungsberechtig-
ten zu begründen ist, ist nur zum Ende eines Schuljahres zu -
lässig. Die Schulaufsicht für den herkunftssprachlichen Unter-
richt liegt bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde.

8.1.3   Der herkunftssprachliche Unterricht ist an der für die
Schülerin oder den Schüler zuständigen Schule oder – wenn
dies aus unterrichtsorganisatorischen Gründen erforderlich ist –
an einem möglichst wohnortnahen Schulstandort zu erteilen.
Er kann für eine Gruppe von mindestens zehn Schülerinnen
und Schülern gleicher Herkunftssprache eingerichtet werden.
Aus unterrichtsorganisatorischen Gründen können jahrgangs-
und schulformübergreifende Lerngruppen gebildet werden.
Bei jahrgangs- oder schulformübergreifendem Unterricht kann
eine Lerngruppe ab 18, bei jahrgangsbezogenem Unterricht ab
22 Schülerinnen und Schülern geteilt werden. Im Rahmen der
verfügbaren Wochenstunden kann eine Lerngruppe zur verstärk-
ten Differenzierung teilweise getrennt unterrichtet werden. 

8.1.4   Die Einrichtung herkunftssprachlicher Unterrichtsange-
bote durch die Niedersächsische Landesschulbehörde erfolgt
in der Regel jeweils zum Schuljahresbeginn. Der Unterricht
umfasst zwei bis drei Wochenstunden. Er ist soweit wie mög-
lich organisatorisch sowie inhaltlich in das schulische Sprach-
förderkonzept einzubinden. Um die Kooperation zu erleich-
tern, soll der herkunftssprachliche Unterricht zumindest mit
einem Teil der Stunden in den Vormittag einbezogen werden.
Er kann auch parallel zu den unterrichtsergänzenden Angebo-
ten an Grundschulen und an Ganztagsschulen auch im Rah-
men von Nachmittagsangeboten stattfinden. 

8.2 Herkunftssprachlicher Unterricht im Primarbereich

Der Lese- und Schreiblehrgang in der Herkunftssprache im An -
fangsunterricht erfolgt in Abstimmung mit dem entsprechen-
den Anfangsunterricht in der deutschen Sprache, wobei die
koordinierte Alphabetisierung als besonders förderlich anzu-
sehen ist. 

Sofern die personellen und schulorganisatorischen Vorausset-
zungen dafür vorhanden sind, entscheidet die Schule in eige-
ner pädagogischer Verantwortung, ob die Alphabetisierung ko -
ordiniert zweisprachig durchgeführt wird.

8.3 Bilinguale und mehrsprachige Unterrichtsangebote
im Primarbereich

8.3.1 Der herkunftssprachliche Unterricht kann im Rahmen
der verfügbaren Stunden ganz oder teilweise auch als bilin-

guale Arbeitsgemeinschaft oder als Arbeitsgemeinschaft mit
mehrsprachigem oder begegnungssprachlichem Schwerpunkt
in der jeweiligen Herkunftssprache durchgeführt werden, an
der alle Schülerinnen und Schüler des jeweiligen Schuljahr-
gangs teilnehmen können. Über die Einrichtung entscheidet
die Schule in Absprache mit der Lehrkraft, die den Unterricht
erteilt.

8.3.2   Die Einrichtung bilingualer Klassen oder Schulzweige
bedarf der Genehmigung durch die oberste Schulbehörde.

8.4 Mehrsprachige Angebote in den 
Schuljahrgängen 5 bis 10

In den Schuljahrgängen 5 bis 10 kann im Rahmen eines er-
weiterten sprachlichen Angebotes auch herkunftssprachlicher
Unterricht eingerichtet werden, an dem alle Schülerinnen und
Schüler der Schule teilnehmen können. 

Das erweiterte sprachliche Angebot in den Herkunftssprachen
kann gemäß den Grundsatzerlassen für die jeweiligen Schul-
formen als Wahl- oder Wahlpflichtunterricht durchgeführt
werden. Wahlunterricht in den Herkunftssprachen kann auch
jahrgangsübergreifend eingerichtet werden. Unterricht in den
Herkunftssprachen kann als Wahlpflicht- oder Pflichtunter-
richt nur durchgeführt werden, wenn hierfür curriculare Vor-
gaben, ggf. auch aus anderen Ländern der Bundesrepublik
Deutschland, vorliegen. Eine Herkunftssprache kann nur dann
Abiturprüfungsfach sein, wenn für sie Einheitliche Prüfungs-
anforderungen der Kultusministerkonferenz in der Abiturprü-
fung vorliegen. Der Umfang des Unterrichts richtet sich nach
den für den fremdsprachlichen Unterricht geltenden Regelun-
gen in den jeweiligen Schulformen.

8.5 Sprachprüfung in der Herkunftssprache
Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereichs I, die im Rah-
men schulischer Angebote die Kompetenzen in ihrer Her-
kunftssprache weiterentwickelt haben, sollen am Ende des
Sekundarbereichs I die Möglichkeit erhalten, eine Sprachprü-
fung in der Herkunftssprache abzulegen. Die Entscheidung
über die Zulassung zur Prüfung trifft die Schulleitung. Die
Prüfungsnote wird mit Hinweis auf das Anforderungsniveau
im Zeugnis bescheinigt.

Der schriftliche und der mündliche Teil der Sprachprüfung ori-
entieren sich hinsichtlich des Anforderungsniveaus, des Um-
fangs und der Dauer an den Niveaustufen des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Die
Sprachprüfung wird von einer Lehrkraft mit herkunftssprach-
licher Kompetenz – i. d. R. unter verantwortlicher Mitwirkung
einer weiteren Lehrkraft - durchgeführt, die über die Lehrbe-
fähigung für eine moderne Fremdsprache in der jeweiligen
Schulstufe verfügt.

Eine Leistung in der Sprachprüfung mindestens auf der Ni-
veaustufe B 1 des GER kann eine mangelhafte Leistung in ei-
ner Fremdsprache ausgleichen. 

Sprachdiplome eines von der Association of Language Testers
in Europe (ALTE) anerkannten Testinstituts können dem Ab-
schlusszeugnis beigefügt werden.

8.6 Leistungsbewertung im herkunftssprachlichen
Unterricht der Schuljahrgänge 1 bis 4

8.6.1   Grundlage für die Leistungsbewertung sind die im
Kerncurriculum für die Grundschule Schuljahrgänge 1 – 4 zum
herkunftssprachlichen Unterricht beschriebenen Kompeten-
zen.
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Die Schülerinnen und Schüler, die am herkunftssprachlichen
Unterricht teilnehmen, erhalten im Zeugnis für den 1. und 2.
Schuljahrgang eine Bemerkung über die Teilnahme und ab
dem 3. Schuljahrgang eine Note.

8.6.2   Schülerinnen und Schüler, die im Primarbereich konti-
nuierlich über mehrere Jahre das Angebot des herkunfts-
sprachlichen Unterrichts wahrgenommen haben, können am
Ende des vierten Schuljahrgangs auf Wunsch einen Nachweis
über die erreichten Leistungen in der Herkunftssprache erhal-
ten, der dem Zeugnis beizufügen ist. Ein Mustervordruck für
den Nachweis ist in der Anlage 1 enthalten.

8.6.3   Schülerinnen und Schüler, die an einer Arbeitsgemein-
schaft i. S. d. Nr. 8.3.1 in einer der Herkunftssprachen der zu-
gewanderten Schülerinnen und Schüler teilnehmen, erhalten
im Zeugnis eine entsprechende Bemerkung.

8.7 Leistungsbewertung in der Herkunftssprache für
Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereichs I
und II

8.7.1   Bei Schülerinnen und Schülern, die am herkunfts-
sprachlichen Unterricht teilgenommen haben, wird die erziel-
te Note und die erreichte Kompetenzstufe des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) in das
Zeugnis an der entsprechenden Stelle (Wahlunterricht, Wahl-
pflichtunterricht oder Pflichtunterricht) eingetragen.

Die in einer Sprachfeststellungsprüfung gem. Nr. 7 erzielte
Note einschließlich der erreichten Kompetenzstufe des GER
wird im Zeugnis entsprechend eingetragen.

8.7.2 Die im herkunftssprachlichen Unterricht (Wahlpflicht-
oder Pflichtunterricht) und in der Sprachfeststellungsprüfung
gem. Nr. 7 erreichten Noten sind versetzungs- und abschluss -
relevant.

9. Herkunftssprachliche Lehrkräfte

9.1.  Einstellungs- und Qualifikationsvoraussetzungen

9.1.1   Lehrkräfte, die herkunftssprachlichen Unterricht ertei-
len, müssen über eine abgeschlossene Lehramtsausbildung in
Deutschland oder im Herkunftsland verfügen sowie Deutsch-
kenntnisse mindestens auf der Niveaustufe C 1 des Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen nachwei-
sen. Dasselbe gilt für die Herkunftssprache.

9.1.2   Lehrkräfte, die herkunftssprachlichen Unterricht im
Rah men eines erweiterten sprachlichen Angebotes im Se-
kundarbereich I gemäß Nr. 6.3 erteilen, müssen über eine in
Deutschland oder im Herkunftsland erworbene Lehrbefähi-
gung für moderne Fremdsprachen in der jeweiligen Schulstufe
oder über eine Qualifikation verfügen, die von der obersten
Schulbehörde im Einzelfall als gleichwertig anerkannt wird,
sowie Deutschkenntnisse mindestens auf der Niveaustufe C 1
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Spra-
chen nachweisen. Dasselbe gilt für die Herkunftssprache.

9.2. Einsatz herkunftssprachlicher Lehrkräfte

9.2.1   Neben dem herkunftssprachlichen Unterricht können
herkunftssprachliche Lehrkräfte bis zu einem Anteil von weni-
ger als der Hälfte ihrer Unterrichtsverpflichtung auch in fol-
genden Bereichen eingesetzt werden:

–    interkulturelle, bilinguale und mehrsprachige Arbeitsge-
meinschaften

–    Paralleleinsatz mit anderen Lehrkräften im Fachunterricht

–    fachbezogene und fächerübergreifende Projekte

–    schulbegleitende Integrationsmaßnahmen (z. B. mit zuge-
wanderten Erziehungsberechtigten)

–    unterrichtsergänzende Angebote in Grundschulen 

–    Ganztagsangebote 

–    Sprachförderung „Deutsch als Zweitsprache“

–    Unterricht im Fach „Islamische Religion“

Ein Einsatz im Bereich Sprachförderung „Deutsch als Zweit-
sprache“ ist nur dann möglich, wenn eine Lehrbefähigung für
Deutsch als Fremdsprache im Herkunftsland oder eine ver-
gleichbare Qualifikation in Deutschland erworben wurde oder
langjährige einschlägige Praxiserfahrungen in Unterrichtsbe-
reichen auch außerhalb des herkunftssprachlichen Unterrichts
vorliegen.

Ein Einsatz im Unterrichtsfach „Islamische Religion“ setzt ne-
ben den nachzuweisenden fachwissenschaftlichen und fach-
didaktischen Kenntnissen eine Lehrerlaubnis einer Islamischen
Religionsgemeinschaft voraus.

Im Rahmen der o. g. Möglichkeiten entscheiden die Schulen in
Absprache mit der Niedersächsischen Landesschulbehörde und
den betroffenen Lehrkräften über deren Einsatz. 

9.2.2   Herkunftssprachliche Lehrkräfte können ferner zur
Durc hführung von Verfahren zur Sprachstandsfeststellung ge -
mäß Nr. 2.1, zur Mitwirkung bei der Feststellung eines Bedarfs
an sonderpädagogischer Unterstützung gemäß Nr. 5 und von
Sprachfeststellungsprüfungen gemäß Nr. 7 dieses Erlasses her -
angezogen werden. Gegebenenfalls ist hierfür im zeitlich not-
wendigen Umfang Entlastung im Hauptamt oder eine Ent-
schädigung für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige zu
gewähren, wenn dies zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich
ist.

9.3. Unterrichtseinsatz an mehreren Schulen

Herkunftssprachliche Lehrkräfte arbeiten eng mit den übrigen
Lehrkräften zusammen. 

Ein Einsatz herkunftssprachlicher Lehrkräfte an mehr als ei-
nem Schulstandort ist zulässig, wenn dies aus unterrichtsor-
ganisatorischen Gründen erforderlich ist. Im Hinblick auf die
notwendige Kooperation mit den übrigen Lehrkräften sind alle
organisatorischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die An-
zahl der Schulstandorte herkunftssprachlicher Lehrkräfte auf
höchstens drei Schulstandorte zu beschränken. Ganztags-
schulen und Schulzentren sind als Schulstandorte herkunfts-
sprachlicher Lehrkräfte wegen der dort vorhandenen organi-
satorischen Möglichkeiten der Kooperation vorrangig zu be -
rücksichtigen.

9.4 Hinweise zur Rechtsstellung herkunftssprachlicher
Lehrkräfte

Rechte und Pflichten herkunftssprachlicher  Lehrkräfte, die in
einem Beschäftigtenverhältnis zum Land Niedersachsen ste-
hen, ergeben sich aus den geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften, den Anordnungen der Schulbehörden und
den Beschlüssen der jeweiligen Konferenzen der Schule. Das
gilt auch für herkunftssprachliche Lehrkräfte, die gleichzeitig
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beamtete oder angestellte Lehrkräfte ihres Heimatstaats sind.
Nach den jedem Arbeitsverhältnis innewohnenden allgemei-
nen Pflichten haben herkunftssprachliche Lehrkräfte Auskunft
über ein bestehendes Arbeitsverhältnis mit ihrem Heimatstaat
zu geben. Soweit Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis mit dem
Heimatstaat bestehen, wirken sich diese nicht auf das mit
dem Land Niedersachsen bestehende Arbeitsverhältnis aus, da
sich dies allein nach deutschem Recht regelt.

9.5 Fort- und Weiterbildung

Lehrkräfte, die herkunftssprachlichen Unterricht erteilen, wer-
den durch entsprechende Fort- und Weiterbildungsangebote
für ihre pädagogischen Aufgaben weiterqualifiziert. Insbeson-
dere sollen in gemeinsamen Fortbildungsmaßnahmen die Ko-
operationsfähigkeit und die interkulturelle Kompetenz von
herkunftssprachlichen und Lehrkräften im Regelunterricht ge-
fördert werden.

10. Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten

Für die schulische Teilhabe und den Bildungserfolg der Schü-
lerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache ist eine
enge, vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit den Erziehungsberechtigten von besonderer Bedeutung.
Sie setzt die gegenseitige Information und das gemeinsame
aktive Bemühen um gegenseitiges Verständnis voraus. 

Die Schulen haben die Aufgabe, die Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftsspra-
che beispielsweise durch mehrsprachige Informationen um-

fassend insbesondere zum niedersächsischen Schulsystem, zur
Schulpflicht und den hieraus resultierenden Rechten und
Pflichten zu informieren. Die Schulen sind aufgefordert, in in-
novativer Weise auf Eltern nichtdeutscher Herkunftssprache
zuzugehen, sie zu beraten und dabei ggf. mit im deutschen
Bildungssystem üblichen Praktiken (z. B. Elternsprechtage, El-
ternabende, gemeinsame Aktivitäten, Beratungsgespräche) ver -
traut zu machen. Erziehungsberechtigte sollen dabei ermutigt
und darin unterstützt werden, familiäre Mehrsprachigkeit
nach eigenem Wunsch und Ausprägung zu leben und gleich-
zeitig die Aneignung der deutschen Sprache fortzusetzen.

Die Mitwirkung zugewanderter Erziehungsberechtigter im Rah -
men der rechtlichen Bestimmungen sowie die Möglichkeiten,
sie in eine interkulturelle Gestaltung des Unterrichts und des
Schullebens einzubeziehen, sind zu nutzen und zu fördern.

11. Förderung in besonderen Fällen

Sofern vorübergehend für schulpflichtige Kinder von Asylbe-
werberinnen und Asylbewerbern und von Flüchtlingen beson-
dere zusätzliche Fördermaßnahmen erforderlich sind, können
entsprechende Regelungen durch die Niedersächsische Lan-
desschulbehörde getroffen werden. Dies gilt insbesondere
dann, wenn sie in größerer Anzahl in einer zentralen Einrich-
tung untergebracht sind. 

12. Schlussbestimmung

Dieser RdErl. tritt am 1.8.2014 in Kraft und mit Ablauf des
31.12.2019 außer Kraft.
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Anlage 1

Mustervordruck für einen Nachweis gem. Nr. 8.6.2 des Erlasses 
„Förderung von Bildungserfolg und Teilhabe von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher
Herkunftssprache“ vom 1.7.2014

(Name der Schule)

Nachweis über die Leistungen

in der Herkunftssprache   

(Vor- und Zuname der Schülerin oder des Schülers)

geboren am                                                   in

hat im Primarbereich kontinuierlich über mehrere Schuljahre am herkunftssprachlichen Unterricht in der Herkunftssprache

teilgenommen.

Sie / Er erhält am Ende des vierten Schuljahrgangs für ihre / seine Leistungen im herkunftssprachlichen Unterricht 

die Gesamtnote

Es wird außerdem 

die Kompetenzstufe 

des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen erreicht.

     , den
(Ausstellungsort) (Datum der Ausstellung)

(Lehrkraft für den herkunftssprachlichen Unterricht) (Schulleiterin oder Schulleiter)


